
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Oktober 2007

Ordnung zur Erlangung des 
akademischen Grades eines 
Doktors der Philosophie 
(Dr.phil) oder einer Dok-
torin der Philosophie 
(Dr.phil.) an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universi-
tät 
 
 
Aufgrund des Beschlusses des 
Fachbereichsrats des Fachbe-
reichs Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften (Fb 8) 
am 07.02.2007, des Fachbe-
reichsrats des Fachbereichs 
Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten (Fb 9) und eines Umlauf-
verfahrens der an dem Ab-
schluss Doktor der Philosophie/ 
Doktorin der Philosophie (Dr. 
phil.) beteiligten  Fachbereiche 
3 - 11 im Frühjahr 2007 wird 
die Ordnung zur Erlangung des 
akademischen Grades eines 
Doktors der Philosophie (Dr. 
phil.)/ einer Doktorin der 
Philosophie (Dr. phil.) vom 26. 
Juni 2001 (Staatsanzeiger Nr. 
46/2001, S. 4026ff) in der 
Fassung vom 16. August 2006 
wie folgt geändert: 
 
Genehmigt mit Erlass vom 18. 
September 2007 
 
Artikel 1 
 
Die ergänzenden Bestim-
mungen der Fachbereiche 3-
11 werden wie folgt geändert: 
 
a) Unter dem Eintrag 
„Fachbereich Philosophie 
und Geschichtswissen-
schaften (Fb 08))“ wird in  

Ziff. 4 Sprachanforderungen  
gem. §3 Abs. 3 Satz 3 wird 
nach dem Satz: „In den Promo-
tionsfächern müssen folgende 
Sprachkenntnisse nachgewie-
sen werden:“ folgender Satz 
neu eingefügt. 
 
„In den Promotionsfächern Alte 
Geschichte, Historische Ethno-
logie, Historische Hilfswissen-
schaften, Mittlere und Neuere 
Geschichte kann Französisch in 
begründeten Fällen durch den 
Nachweis einer dritten moder-
nen Fremdsprache ersetzt wer-
den. Über den Antrag ent-
scheidet der Promotionsaus-
schuss des Fachbereichs.“ 
 
b) Unter dem Eintrag „Fach-
bereich Sprach- und 
Kulturwissenschaften (Fb 
09))“ wird in Ziff. 4 Sprach-
anforderungen gem.  §3 
Abs. 3 Satz 3 wird im Fach 
Sinologie der Satz: „Gute 
Kenntnisse des Englischen, 
Französischen und des Latei-
nischen oder in einer dritten 
modernen Fremdsprache“ er-
setzt durch:  
 
„Zwei modernen Fremdsprach-
en, von denen eine durch 
Latein oder eine andere alte 
Sprache ersetzt werden kann“ 
 
Artikel II 
  
Die Änderungen treten am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im 
UNI Report der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in 
Kraft. 
 
 

Frankfurt am Main, den  
24. Mai 2007 
 
 
 
 
(Prof. Dr. Rainer Voßen) 
Vorsitzender 
 
 
 
www.satzung.uni-
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